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Fremdlasten: Umlagen für Ausgleichs-
last und Insolvenzgeld
Umlage Ausgleichslast
Bei der Ausgleichslast handelt es sich wie
beim Insolvenzgeld um eine Fremdlast, die
die BGFW für Dritte einziehen muss. Sie
dient dem finanziellen Ausgleich zwischen
den gewerblichen. Berufsgenossenschaften

(BGs), ähnlich der Regelung bei den gesetz-
lichen Krankenkassen.
Die nachhaltigen wirtschaftlichen Verände-
rungen in den letzten Jahrzehnten - beson-
ders hohe Entschädigungskosten auf der
einen Seite, gleichzeitig aber sinkende Ver-
sichertenzahlen - haben dazu geführt, dass
insbesondere bei der Bergbau-BG und
zuletzt bei den Bau-BGs die Beitragsbelas-
tung der Unternehmen außerordentlich
anstieg.
Deshalb wurde bereits 1963 ein Lastenaus-
gleichsverfahren eingeführt, das heute in
den §§ 176 ff. Sozialgesetzbuch VII geregelt
ist. Als Belastungsmaßstab wurde das Ver-
hältnis der Renten- (Renten, Sterbegeld und
Abfindungen) bzw. der Entschädigungsleis-
tungen (Renten, Sterbegeld, Abfindungen
zuzüglich Aufwendungen für Heilbehand-
lung) zu den Entgelten gewählt. Ein Aus-
gleich erfolgt, wenn der Rentenlastsatz
einer BG das 4,5-fache oder der Entschädi-
gungslastsatz das fünffache der durch-
schnittlichen Belastung aller BGs übersteigt.
In 2003 betrug die Rentenlast je 1.000 Euro
Entgelt bei der Bergbau-BG 164,35 Euro
und bei den Bau-BGs durchschnittlich 23,38
Euro. Zum Vergleich den Wert der BGFW:
3,80 Euro.
Zur Beitragsberechnung herangezogen wer-
den die  Entgelte aller Unternehmen, die
nicht als gemeinnützig anerkannt worden

sind. Jedem Unternehmen wird ein Freibe-
trag (2003: 171.500 Euro, das Sechsfache
der Bezugsgröße des Jahres 2003 gerundet
auf volle 500 Euro) von seinen Entgelten
abgezogen.

Der Hauptverband der gewerblichen BGs
(HVBG) ermittelt jedes Jahr die Höhe der
Ausgleichslast und berechnet den auf die
einzelne BG entfallenden Ausgleichsanteil.
Dieser entspricht dem Verhältnis der Ent-
gelte der einzelnen BG zum Entgelt aller
ausgleichspflichtigen BGs.
Für 2003 hat der HVBG ein Ausgleichslast-

volumen von rund 460 Millionen Euro er-
mittelt (sieben Prozent weniger als im Vor-
jahr). Davon entfallen rund 410 Millionen
Euro auf die Bergbau-BG und rund. 50 Mil-
lionen Euro auf die Bau-BGs. Die beitrags-
pflichtigen Entgelte sind um 5,7 Prozent
zurückgegangen.
Der Anteil, den die BGFW aufzubringen hat,
stieg um 4,7 Prozent auf rund 5,7 Millionen
Euro. Der Grund für die Zunahme liegt 
darin, dass die beitragspflichtigen Entgelte
der BGFW entgegen dem allgemeinen Trend
gestiegen sind.
Für die Berechnung der Umlage sind zum
Anteil der BGFW noch Ausgaben durch Bei-
tragsausfälle hinzuzurechnen. Abzüglich
der Einnahmen aus nachträglichen Beitrags-
berechnungen und der Mehreinnahme
infolge des gerundeten Beitragsfußes, war
ein Gesamtvolumen von rund 5,8 Millionen
Euro auf die Mitglieder umzulegen.
Der Vorstand hat in seiner Sitzung am 20.
April 2004 einen Beitragsfuß von 1,07 Euro
(Vorjahr 1,00 Euro) je 1.000 Euro Entgelt
beschlossen.

Umlage Insolvenzgeld
Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen hat
2003 mit rund 39.300 (Vorjahr rund
37.600) einen neuen historischen Höchst-
stand erreicht.
Um die Arbeitnehmer vor Einkommensver-
lusten im Falle der Insolvenz ihres Arbeitge-
bers zu schützen, wurde 1974 mit dem
Gesetz über das Konkursausfallgeld (seit
1999 Insolvenzgeld) eine Sicherung der
Lohnansprüche geschaffen. Die Arbeitneh-
mer erhalten als Ersatz für ausstehende Löh-
ne und Sozialversicherungsbeiträge der letz-
ten drei Monate vor Eröffnung des Insol-
venzverfahrens das Insolvenzgeld.
Die Auszahlung des Insolvenzgelds erfolgt
über die örtlichen Arbeitsämter. Den Bei-
tragseinzug für das Insolvenzgeld hat der

Verkehrsunfälle

Landstraßen: höchster Anteil an Getöteten
uf Landstraßen ist das
Unfallrisiko weiterhin am

höchsten. Im Jahre 2003 star-
ben bei Verkehrsunfällen auf
Autobahnen 804 Menschen,
auf Landstraßen ließen dage-
gen 4.169 Menschen ihr
Leben. Im Vergleich mit den
Straßen innerhalb von Ort-
schaften und den Autobahnen
stellen die Landstraßen mit 63
Prozent den weitaus höchsten
Anteil an Getöteten. Bei den
jungen Fahrern liegt die Zahl
noch höher: 74 Prozent aller
getöteten jungen Fahrer star-
ben bei Verkehrsunfällen auf
Landstraßen.

Unfallursachen
Landstraßen gelten bei vielen Fahrern als
idyllisch und naturnah. Unter Verkehrssi-
cherheitsaspekten ist die Landstraße aber
geprägt von Gegenverkehr und kurvenrei-
chen Streckenverläufen sowie unterschied-
lichsten Verkehrsteilnehmergruppen und Ge-
schwindigkeiten. Die Unfallursachen sind:
- nicht angepasste Geschwindigkeit,
- riskante Überholmanöver,
- Übermüdung,
- Fehlreaktionen in überraschenden Situa-
tionen oder

- falsche Einschätzung der Distanzen und
Straßenverhältnisse.

Zudem stellen die Bäume am Straßenrand
ein erhebliches Risiko dar. Im Jahre 2002
wurden 1.577 Verkehrsteilnehmer bei Baum-
unfällen getötet – das war fast jeder vierte
im Straßenverkehr Getötete.

Motorräder
In den warmen Sommermonaten sind die
Landstraßen für Motorradfahrer wieder
attraktiv. Die Autofahrer hingegen werden
häufig von den Geschwindigkeiten und
dem Verhalten einzelner Motorradfahrer
überrascht. Dabei kann es zu brenzligen
Situationen und schweren Unfällen kom-
men.

Angepasste Geschwindigkeit
Der entscheidende Sicherheitsfaktor auf
Landstraßen bleibt die angepasste Ge-
schwindigkeit. Die generell erlaubte Höchst-
geschwindigkeit von 100 km/h ist häufig zu
schnell. Jeder Fahrer muss sein Tempo den
Verhältnissen anpassen. Besonders dort, wo
Bäume am Straßenrand stehen, sollte man
langsam fahren. Die Hoffnung, im Notfall
sei zwischen den Bäumen noch Platz zum
Durchkommen, ist eine irrige Vorstellung.
Baumreihen sind schon bei niedrigem Tem-
po wie undurchdringliche Mauern.

Vorsicht ist auch vor Kuppen und Kurven,
die die Sicht behindern, geboten.

Wildwechsel
In Gebieten, in denen mit Wildwechsel zu
rechnen ist - waldreiche Gegenden, Wiesen,
bestellte Felder, Landschaften mit Seen und
Teichen -, langsam fahren.
Vorsicht in der Morgen- und Abenddämme-
rung: Zu diesen Zeiten wechselt Wild am
häufigsten.
Taucht ein Tier auf, sofort bremsen, dann
hupen und nachts ggfs. abblenden. Wird
das Tier geblendet, kann es passieren, dass
es stehen bleibt.
Hat das Tier die Straße überquert, sollte man
auf nachfolgende Tiere achten, da Wild
häufig im Rudel unterwegs ist.
Scheint ein Zusammenstoß unvermeidlich,
sollte man das Steuer mit beiden Händen
festhalten und keinesfalls abrupt auswei-
chen, sondern bremsen. Die schlimmsten
Unfälle ereignen sich immer dann, wenn der
Fahrer versucht auszuweichen und dabei im
Graben landet oder mit einem anderen
Fahrzeug zusammenstößt.

Landwirtschaftlicher Verkehr
Herbstzeit ist Erntezeit. Deswegen ist im
Herbst vermehrt mit Traktoren und land-
wirtschaftlichen Fahrzeugen zu rechnen. In
den vergangenen Jahren waren landwirt-
schaftliche Nutzfahrzeuge jährlich in rund
2.500 Unfälle verwickelt.
Gerade in ländlichen Gegenden ist verstärkt
mit langsamen und schlecht beleuchteten
Erntefahrzeugen zu rechnen.
Diese Fahrzeuge ziehen häufig eine rutschi-
ge Schmutzspur (Erde, Laub, herabfallende
Feldfrüchte) hinter sich her: deshalb lang-
sam fahren und Geduld bewahren. 
Vorsicht beim Überholen, denn Erntefahr-
zeuge sind oft überbreit.

A

Gesetzgeber jedoch aus verwaltungsökono-
mischen Gründen der gesetzlichen Unfall-
versicherung übertragen. Die gesetzliche
Unfallversicherung verfügt nämlich im Ge-
gensatz zur Bundesagentur für Arbeit über
ein Verzeichnis der Unternehmen und muss
ohnehin im Rahmen ihrer Umlage die Ent-
gelte der Unternehmen ermitteln.
Zu den Aufwendungen, die der Bundes-
agentur für Arbeit zu erstatten sind,
gehören neben dem Insolvenzgeld und den
Sozialversicherungsbeiträgen auch die Ver-
waltungskosten, die den Arbeitsämtern für
die Auszahlung des Insolvenzgelds entste-
hen. Die BGs erhalten für den Beitragsein-
zug keinen Kostenersatz.
Beitragspflichtig sind alle insolvenzfähigen
Unternehmen. Beitragsbemessungsgrund-
lage für das Insolvenzgeld ist das gezahlte
Entgelt der Unternehmen.
Der Hauptverband der gewerbl. BGs ermit-
telt jedes Jahr den Betrag für das Insolvenz-
geld, den die BGs von ihren Mitgliedern ein-
ziehen müssen. Der Anteil jeder BG ent-
spricht dem Verhältnis ihrer Entgeltsumme
zur Gesamtentgeltsumme aller Unfallver-
sicherungsträger.
Die Ausgaben für das Insolvenzgeld sind in
2003 um rund zwölf Prozent auf 1,74 Milli-
arden Euro (Vorjahr 1,96 Milliarden Euro)
gesunken. Der Rückgang steht scheinbar im
Widerspruch zu der absoluten Zahl der
Unternehmensinsolvenzen, die noch zuge-
nommen haben. Der Grund hierfür ist, dass
es weniger Großinsolvenzen als im Vorjahr
gegeben hat.
Der Anteil, den die BGFW für 2003 aufzu-
bringen hat, sank um 7,9 Prozent  auf rund
13,3 Millionen Euro. Der unterdurchschnitt-
liche Rückgang hat seine Ursache darin,
dass die beitragspflichtigen Entgelte der
BGFW um 3,5 Prozent gestiegen sind,
während die Gesamtentgeltsumme aller
BGs rückläufig ist.
Zu diesem Anteil sind noch der Zinsaufwand
für die Finanzierung der vierteljährlichen
Abschlagszahlungen an die Bundesagen-
tur für Arbeit sowie die Ausgaben durch Bei-
tragsausfälle hinzuzurechnen. Als Einnah-
men sind davon nachträgliche Beitrags-
berechnungen und die Mehreinnahme
infolge des gerundeten Beitragsfußes abzu-
setzen.
Der Vorstand der BGFW hat in seiner Sit-
zung am 20. April 2004 bei einer Insolvenz-
geldumlage 2003 von rd. 13,5 Millionen
Euro einen Beitragsfuß von 2,80 Euro (Vor-
jahr 3,15 Euro) je 1.000 Euro Entgelt
beschlossen. Dies bedeutet eine Senkung
um 11 Prozent.

Ausblick für 2004
Die Abschlagsforderung Insolvenzgeld der
Bundesagentur für Arbeit für das erste
Quartal 2004 liegt rund 19 Prozent unter
dem Wert des Vorjahres. Das deutet darauf
hin, dass der Höhepunkt der Insolvenzgeld-
ausgaben überschritten ist.
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